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Anlage 5 

1 
Mit Urteil vom 29. September 2016 hat das Verwaltungsgeri1ht Magdeburg die 

Ansicht vertreten, dass Einwohnerfragestunden auch in beratenden Aus 

schüssen grundsätzlich zulässig sind (sh. Anlage). Maßgebliches Argument 

hierbei ist neben dem Wortlaut des § 28 Abs. 2 KVG LSA auch die Intention 

des Landesgesetzgebers, die Mitwirkung der Bürger innerhalb der Kommune 

zu stärken. Die Formulierung in§ 28 Abs. 2 KVG LSA ,, ... sind ... vorzusehen" 

ist dahingehend zu verstehen, dass bei Sitzungen der Vertretung und bei be 

schließenden Ausschüssen zwingend eine Einwohnerfragestunde vorzusehen 

ist. Darüber hinaus kann die Kommune auch in beratenden Ausschüssen Ein 

wohnerfragestunden vorsehen, da dies nicht explizit ausgeschlossen ist und 

auch im Übrigen keiner landesgesetzlichen Grundlage bedarf. 

Mit Rundverfügung 29/14 habe ich darauf hingewiesen, dass Einwohnerfrage 

stunden in beratenden Ausschüssen rechtswidrig sind. 

Zulässigkeit von Einwohnerfragestunden in beratenden Ausschüssen; 
Rundverfügung 35/16 
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Meine Rundverfügung 29/14 hebe ich auf. 


